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Text 

Datensicherheit 

§ 6. (1) Zur Sicherung vor Missbräuchen ist von den am elektronischen Rechtsverkehr Beteiligten durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten, dass die Eingabe nur von demjenigen 
elektronisch eingebracht werden kann, der in der Eingabe als Einbringer bezeichnet wird. Bei der Registrierung 
einer natürlichen Person als Einbringer bei einer Übermittlungsstelle ist von dieser die Identität des Einbringers 
zu prüfen. 

(2) Ebenso ist sicherzustellen, dass die Daten elektronisch zugestellter Erledigungen nur aus dem 
Verfügungsbereich des in der Zustellung bestimmten Empfängers abgerufen werden können und dort vor 
missbräuchlichen Zugriffen gesichert werden. 

(3) Zur Sicherstellung der Datenintegrität hat jede Übertragung im elektronischen Rechtsverkehr 
verschlüsselt zu erfolgen. Zur Sicherstellung der Authentizität sind von allen an der Übertragung Beteiligten 
Zertifikate, die von einem registrierten Zertifizierungsdiensteanbieter ausgestellt sind (§ 89c Abs. 2 Z 1 GOG), 
oder ein ausschließlich für den Zweck des elektronischen Rechtsverkehrs errichtetes Netzwerk mit automatisch 
ablaufenden mehrstufigen Authentifizierungsverfahren, zu verwenden (§ 89c Abs. 2 Z 2 GOG). Im 
Direktverkehr und in der Kommunikation zwischen der Übermittlungsstelle und der Bundesrechenzentrum 
GmbH können auch von der Bundesrechenzentrum GmbH ausgestellte Zertifikate verwendet werden. 


